
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Pornografie
Akteure Amherd, Viola (cvp/pdc, VS) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Frick, Karin
Hohl, Sabine
Mosimann, Andrea

Bevorzugte Zitierweise

Frick, Karin; Hohl, Sabine; Mosimann, Andrea 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Pornografie, 2007 - 2016. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Kriminalität

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Der Nationalrat stimmte in der Wintersession der Motion Amherd (cvp, VS) zu. Mit
diesem Vorstoss wird der Bundesrat aufgefordert, virtuellen Kindsmissbrauch und die
Anbahnung eines eindeutigen sexuellen Dialogs zwischen einem Kind und einer
erwachsenen Person unter Strafe zu stellen. 1

MOTION
DATUM: 19.12.2007
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat stimmte einer Motion Amherd (cvp, VS) zu, in der die Einführung eines
neuen Straftatbestands für virtuellen Kindesmissbrauch und für die Anbahnung eines
eindeutig sexuellen Dialogs zwischen einem Kind und einer erwachsenen Person im
Internet (sogenanntes „Grooming“) gefordert wird. Der Nationalrat hatte diese Motion
bereits 2007 angenommen. 2

MOTION
DATUM: 23.09.2009
SABINE HOHL

Während der Nationalrat in der Sommersession 2016 einer Motion Amherd (cvp, VS), die
Sexting bekämpfen wollte, noch mehrheitlich zugestimmt hatte, scheiterte der
Vorstoss im Dezember desselben Jahres im Ständerat. Ein eigener Straftatbestand für
Sexting sei nicht notwendig, so die Begründung. Seien die Bilder pornografischen
Inhalts oder deren Weiterverbreitung mit Drohung oder Nötigung verbunden, biete das
geltende Strafrecht ausreichenden Schutz. Zusätzlich stelle jede Weiterverbreitung
intimer Bilder ohne Einwilligung der dargestellten Person eine
Persönlichkeitsverletzung dar, die auf dem Weg der Zivilklage angefochten werden
kann. 3

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

1) AB NR, 2007, S. 2009.
2) AB SR, 2009, S. 961 f. 
3) AB NR, 2016, S. 1156 f.; AB SR, 2016, S. 1200 ff.; BaZ, NZZ, TG, 17.6.16
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